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uom ©djweiz. ©ewerbeüereitt
berauggegebene Schrift: „SBie
i'tellt fid) ber gewerbliche Ar»

beitgeber ^ur obligatorifchen Sfranten» ltrtb Unfattber»
ficheruttg ?" bom ©efretariat beg Schweizer. ©ewerbe»
oereing gratig bezogen werben fann. Die ©djrift
erläutert in leidet oerftänblidjer ©pracfte unb oollftättbig
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werbliche Arbeitgeber in Beiträgen an bie Verfidjerung
Zu jaftlen hätte.

Alle ©ewerbebereine unb gewerbliche Se»
rufgberbänöe füllten fid) bie rechtzeitige Verbreitung
ber glugfcfjrift unter ihre Stitglieber gut ißflidjt mad)en.

UfrlumïwtfcfVjn
Der ©chwetjerifche ^oljiubnftricbereitt hat alg offi»

Zielleg unb obligatorifdjeg Organ gewählt bag im Ver»

lag bon Sßalter @enn»|wtbinghaujen in ßürief) er»

fd;eittenbe gad)blatt „§olz" (Sentralblatt für tpolz*

hanbel 2c.), bag jeben greitag 12 ©eiten ftarf auggegeben
wirb unb bereitg über 1000 Abonnenten in allen Seilen
ber Schweiz zählt. Aßer alfo irgenbwie in tpolz @efd)äfte
maiden will, fann fid) mit Vorteil biefegOrgang behielten.

Die ©encralberfammlung fdjtocijer. ©tieitglermciftcr
unb Vlerftuiarcitfabrtfiutteii finbet bieg Saljr erft am
10. 3uni in ©Ijar ftatt.

Der jurnfftfehe Simtnermeifterberein l^ielt ant 25.
Ültärz in Delgberg feine erfte |>auptoerfammlung ab.
©egen 30 SJieifter waren anwefenb. Die Statuten
würben genehmigt unb bag Arbeitgprogramm feftgefefti.
ißräfibent ift guleg Aßeber, .gimmerateifter in Delgberg ;

Vicepräfibent fpermann ©berftarbt in ißruntrut; ©efretär
unb Äaffier gof. Sorétan.

Itelin* iras Prttticmt*
griebberg (£effen), 22. AoP. 1899.

©eehrter §err Vebafteur!

3u biefem Dhema möchte ich Shnen in bem folgen»
bett eine neue Erfahrung mitteilen. Vielleicht bruefen
Sie bieg ©d)reibeit ab. Sdj nehme an, baft mandjer
Slotlege Stuften baüon haben wirb.

Dag bon |jerra §amann ©efagte, fattn man un»
bebingt alg gut unterfchreiben. Diefe Art z" SJtattieren
ift zaüerläffig unb gibt fdjöne SOfattflächen. Aber fie
hat boch ihre Nachteile; biefe liegen in ber uinftänb»
liehen, zeitraubenben unb in bielen gälten fdjwierigen

' Vehanblung.

©rfcfjeint je ©amâtagê uttb foftet per ©entefter gr. 3. 60, per galjr gr. 7. 20.
jgnferate 20 ©t3. per Ifpaltige iftetitjeile, bei gröberen Aufträgen

entfpredjenben SRabatt.

3ürtd), ben 81. ityril 1900.

îllrtrltcnfimich * fdjweijer fntub, öcn $jwwtwter Irijuiinge,
tUUUjllll jullUJ. §dimirb' am fewer tlflug unît fUinge!

^ Organ
für

die schweiz.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Vereine.

Praktische Kiatter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn Doldinghausen.

Organ für die «Wellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- und Wagnermeisiervercins

Schweiz. Kewerbeverein.

Kranken, nnd Unfallver-
sicherung. Es wird in Er-
nnierung gebracht, daß die

vom Schweiz. Gewerbeverein
herausgegebene Schrift: „Wie
stellt sich der gewerbliche Ar-

beitgeber zur obligatorischen Kranken- und Unfallver-
sicherung?" vom Sekretariat des Schweizer. Gewerbe-
Vereins gratis bezogen werden kann. Die Schrift
erläutert in leicht verständlicher Sprache und vollständig
objektiv, insbesondere die Pflichten und Rechte der Ar-
beitgeber; sie vergleicht die Vor- und Nachteile des

Gesetzesentwurfes und gibt an Hand von Uebersichts-
tabellen Aufschluß darüber, wie viel künftig jeder ge-
werbliche Arbeitgeber in Beiträgen an die Versicherung
zu zahlen hätte.

Alle Gewerbevereine und gewerbliche Be-
rufsverbände sollten sich die rechtzeitige Verbreitung
der Flugschrift unter ihre Mitglieder zur Pflicht machen.

Uerbandswesen.
Der Schweizerische Holzindustrieverein hat als osfi-

zielles und obligatorisches Organ gewählt das im Ver-
lag von Walter Senn-Holdinghausen in Zürich er-
scheinende Fachblatt „Holz" (Centralblatt für Holz-

Handel zc.h das jeden Freitag 12 Seiten stark ausgegeben
wird und bereits über 1000 Abonnenten in allen Teilen
der Schweiz zählt. Wer also irgendwie in Holz Geschäfte
machen will, kann sich mit Vorteil dieses Organs bedienen.

Die Generalversammlung schweizer. Spenglermeistcr
und Blechwarcnfabrikanten findet dies Jahr erst am
10. Juni in Chur statt.

Der jurassische Zimmermeisterverein hielt am 25.
März in Delsberg seine erste Hauptversammlung ab.
Gegen 30 Meister waren anwesend. Die Statuten
wurden genehmigt und das Arbeitsprogramm festgesetzt.
Präsident ist Jules Weber, Zimmermeister in Delsberg;
Vicepräsident Hermann Eberhardt in Pruntrut; Sekretär
und Kassier Jos. Lorötan.

Ueber das Mattieren.
Friedberg (Hessen), 23. Nov. 18W.

Geehrter Herr Redakteur!

Zu diesem Thema möchte ich Ihnen in dem Folgen-
den eine neue Erfahrung mitteilen. Vielleicht drucken

Sie dies Schreiben ab. Ich nehme an, daß mancher
Kollege Nutzen davon haben wird.

Das von Herrn Hamann Gesagte, kann man un-
bedingt als gut unterschreiben. Diese Art zu Mattieren
ist zuverlässig und gibt schöne Mattflächen. Aber sie

hat doch ihre Nachteile; diese liegen in der umständ-
lichen, zeitraubenden und in vielen Fällen schwierigen

î Behandlung.

Erscheint je Samstags und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. 2t).
Inserate 20 Cts. per 1 spaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den Ät. April tSVV.

Wnibensnench - Schweizer Hand, den Hammer schwinge,
WbllslllZplUllz. Schmied am Feuer Pflug und Klinge!
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